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RS OGH 1969/9/17 6Ob162/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1969

Norm

ABGB §1393 Cc

Rechtssatz

Die Einbringung von Pachtrechten in eine Gesellschaft ist von der Übertragung der Pachtrechte an eine Gesellschaft zu

unterscheiden. Die Einbringung bedeutet nur, daß bei unveränderter Vertragspartnerschaft die einem einzelnen

Gesellschafter zustehenden Pachtrechte der Gesellschaft zugute kommen, während die Übertragung den Wechsel des

Pachtvertragspartners auf der Pächterseite bedeutet.
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